
 

 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 25.05.2023 

 

 

B E S C H L U S S  –  7 3 9 / 2 0 2 3  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau wählt als Vertreter*in der Senioren  

 
Herrn Ansgar Schmidt 
 

mit Wirkung vom 01.06.2023 als Nachrücker für Herrn Gerd Witke zum Mitglied des 
Begleitausschusses der lokalen Partnerschaft für Demokratie im Bundesprogramm „Demokratie 
Leben!“. 

  
 
  
 

 
Abstimmung: 

 Ja 19  Nein 0  Enthaltung 4   

 Der Beschluss ist: gewählt. 

  

Bemerkung: 

Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
 

T. Zenker 
Oberbürgermeister 
  



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 25.05.2023 

 

 

B E S C H L U S S  –  7 4 0 / 2 0 2 3  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau wählt eine*n sach- und fachkundigen Einwohner*in  
 

Frau Viktoria Stabrey  

 
für den Bereich Kultur in den Kultur- und Tourismusbeirat. 
 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 22  Nein 0  Enthaltung 1   

 Der Beschluss ist: gewählt. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 

der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 

 
 
 
 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 

  



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 25.05.2023 

 

 

B E S C H L U S S  –  7 3 6 / 2 0 2 3  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Beteiligung der Stadt Zittau an der 
Einführung einer digitalen Regionsgästekarte in der südlichen Oberlausitz. 

 

Er beauftragt den Oberbürgermeister, die dafür erforderlichen Voraussetzungen, die für eine 
Beschlussfassung geschaffen werden müssen, mit der Verwaltung vorzubereiten und dem Stadtrat 
zum Beschluss vorzulegen. 
 
  
 

 
Abstimmung: 

 Ja 23  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 

Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
T. Zenker 

Oberbürgermeister 
  



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 25.05.2023 

 

 

B E S C H L U S S  –  7 3 8 / 2 0 2 3  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die sofortige Schließung der Schwimmhalle 
Hirschfelde. 

 

Die dadurch ermöglichten höheren Ausschüttungen der Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau an den 
Gesellschafter Stadt Zittau werden im Haushalt für Maßnahmen zur Dorfentwicklung in Hirschfelde 
eingesetzt. 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt mittels Bürgerbeteiligung Maßnahmen der Dorfentwicklung 
zu entwickeln, für die entsprechende Eigenmittel in der Haushaltsplanung 2024 mit Vorschau 2025 

– 2028 einzuplanen sind. 
 
Auf Antrag des Ortschaftsrat Hirschfelde wird der Vollzug dieses Beschlusses bis zur Erstellung des 
Wirtschaftsplans 2024 ausgesetzt. In der Zwischenzeit erhalten Hirschfelder Bürger die Gelegenheit, 
ein alternatives Konzept zum Betrieb zu entwickeln, dabei werden sie von Stadtverwaltung und SBG 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt. Sofern bis zum 15.10.2023 ein entsprechendes 

Betreibungskonzept vorliegt, wird sich der Stadtrat erneut mit dem Thema befassen. 
 
Stimmverhalten der einzelnen StadträtInnen: 
 Stimme  | Name 
 Ja       | Koppatsch 
 Ja       | Kapron 
 Ja       | Bruns 
 Nein    | Gullus 
 Nein    | Prof. Kurze 
 Nein    | Wauer 
 Nein    | Thiele 
 Ja       | Reepen 
 Ja       | Johne 
 Ja       | Glaubitz 
 Ja       | Walkstein 
 Ja       | Mannschott 
 Ja       | Böhm 
 Ja       | Wunderlich 
 Ja       | Kluttig 
 Ja       | Schröter 
 Nein    | Kern 
 Nein    | Wiesner 
 Nein    | Domsgen 
 Nein    | Fiedler 
 Nein    | Figula 
 Nein    | Dölle 
 Ja       | Zenker 
 Ja       | Schwitzky 

 
Abstimmung: 
 Ja 14  Nein 10   
 Der Beschluss ist: Einzelabstimmung.  
Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an der Beratung 
und Abstimmung nicht beteiligt: keine 

 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 
  



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 25.05.2023 

 

 

B E S C H L U S S  –  7 3 7 / 2 0 2 3  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Fortführung der Kooperationsvereinbarung 
zwischen dem O-SEE Sports e.V., der Stadt Zittau und der Gemeinde Olbersdorf in Form einer 

Vertragsergänzung gemäß Anlage.  

 
 
Abstimmung: 

 Ja 22  Nein 0  Enthaltung 1   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

 Stadtrat Thiele war zur Abstimmung nicht anwesend. 

 

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 

 
T. Zenker 

Oberbürgermeister 
  



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 25.05.2023 

 

 

B E S C H L U S S  –  7 4 2 / 2 0 2 3  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, das Los 4, Rohbauarbeiten, Errichtung des 
Ergänzungsbaus an der Oberschule „Parkschule“, Karl-Liebknecht-Ring 4 in 02763 Zittau an die Firma 

Neu & Reko Bau Glotz GmbH, Trebuser Straße 11, 02906 Niesky, mit einer Angebotssumme von 

782.178,90 € (brutto) zu vergeben.   
 
 
Abstimmung: 

 Ja 13  Nein 10  Enthaltung 1   

 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 

 

 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 
  



 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 25.05.2023 

 

 

B E S C H L U S S  –  7 4 6 / 2 0 2 3  

ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beauftragt die Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft 
mbH, das Projektmanagement und das City-Management im Vorhaben „Gesundes Stadtklima“ 

durchzuführen und damit das Vorhaben, gefördert durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige 

Innenstädte und Zentren (ZIZ)“, umzusetzen.  
Auf der Grundlage der Bewilligung des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung vom 
21.12.2022 gewährt die Große Kreisstadt Zittau als Erstempfänger der Zittauer 
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH als Letztempfänger eine nicht rückzahlbare Zuwendung bis zu 
einer Höhe von 475.000,00 € (Höchstbetragsförderung) gemäß des als Anlage 2 beigefügten 
Zuwendungsbescheids.   

 
 
Abstimmung: 

 Ja 24  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an 
der Beratung und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 

T. Zenker 
Oberbürgermeister 
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